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§ 17 Wr. AWG Einbezogene
Liegenschaften

 Wr. AWG - Wiener Abfallwirtschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

(1) In die ö.entliche Müllabfuhr sind alle im Gebiet des Landes Wien gelegenen Liegenschaften einbezogen, sofern sie

nicht gemäß § 18 ausgenommen sind.

(2) Die Eigentümer der in die ö.entliche Müllabfuhr einbezogenen Liegenschaften sind berechtigt und verp8ichtet, den

auf ihren Liegenschaften anfallenden Müll durch die öffentliche Müllabfuhr sammeln zu lassen.
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